
 

 

 

Satzung 
der Stiftung für das sorbische Volk 

In Anerkennung des Willens des sorbischen Volkes, seine Sprache, Kultur und Identität auch in Zu-
kunft zu bewahren und ausgehend von den in der Verfassung des Landes Brandenburg und der Ver-
fassung des Freistaates Sachsen verankerten Rechten der Sorben haben das Land Brandenburg und 

der Freistaat Sachsen am 28. August 1998 einen Staatsvertrag zur Errichtung einer rechtsfähigen 
Stiftung öffentlichen Rechts geschlossen. 

 

Aufgrund von Artikel 6 Abs. 2 des Staatsvertrages beschließt der Stiftungsrat 
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§ 1 
Name, Rechtsform und Sitz 

Die Stiftung trägt den Namen „Stiftung für das sorbische Volk” sowie die sorbische Bezeichnung 
„Załožba za serbski lud”. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts mit Sitz in Baut-
zen/Budyšin. 

 

§ 2 
Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die Pflege und Förderung sorbischer Sprache und Kultur als Ausdruck der 
Identität des sorbischen Volkes. 

(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

1. die Förderung von Einrichtungen der Kunst-, Kultur- und Heimatpflege der Sorben; 

2. die Förderung von und die Mitwirkung bei Vorhaben der Dokumentation, Publikation und 
Präsentation sorbischer Kunst und Kultur; 

3. die Förderung der Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Sprache und kulturellen 
Identität auch in sorbischen Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen und solchen, die die-
sen Zielen dienen; 

4. die Förderung der Bewahrung der sorbischen Identität in der Öffentlichkeit, im Berufsleben 
und im Zusammenleben der sorbischen und nicht sorbischen Bevölkerung; 

5. die Förderung von Projekten und Vorhaben, die der Völkerverständigung und Zusammenar-
beit mit anderen Volksgruppen und nationalen Minderheiten in Europa sowie der Pflege der 
historisch gewachsenen Verbindungen der Sorben zu den slawischen Nachbarn im Sinne des 
Brückenschlagens zwischen Deutschland und Mittel- und Osteuropa dienen; 

6. die Mitwirkung bei der Gestaltung staatlicher und anderer Programme, die den Stiftungs-
zweck berühren. 

(3) Die Stiftung kann Träger von Einrichtungen sein, die Aufgaben gemäß Abs. 2 wahrnehmen. 

(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613) in 
der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 3 
Stiftungsvermögen, Finanzierungsbeteiligungen 

(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus: 

1. unbeweglichen Sachen, das heißt, den Grundstücken entsprechend der Anlage zu Artikel 3 
Abs. 1 Satz 2 des Staatsvertrages, 

2. beweglichen Sachen, die bisher im Eigentum des Freistaates Sachsen standen und für die 
Zwecke der nicht rechtsfähigen Stiftung genutzt wurden, 

3. zweckgebundenem Finanzvermögen mit Stand vom 1. Januar 1999 in Höhe von 2.535.711,49 
DM (1.296.488,70 Euro), welches ausschließlich als Nominalwert (Grundstockvermögen) zu 
erhalten ist, 

4. Gesellschafteranteilen am Sorbischen National-Ensemble gGmbH und dem Domowina-Verlag 
GmbH/Ludowe nakładnistwo Domowina.  
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Das in Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 des Staatsvertrages vom Freistaat Sachsen der Stiftung übertragene 
Vermögen verbleibt dauerhaft im Stiftungsvermögen. 

(2) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die Stiftung jährliche Zuschüsse des Freistaates Sachsen, 
des Landes Brandenburg und des Bundes nach Maßgabe des jeweils gültigen Abkommens über 
die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk. Darüber hinaus kann sie wei-
tere Zuwendungen des Bundes und der Länder erhalten. 

(3) Die Stiftung ist berechtigt, zur Erfüllung des Stiftungszwecks Zuwendungen sowie Zustiftungen 
Dritter anzunehmen. 

(4) Erträge des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen sind ausschließlich zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks zu verwenden. 

 

§ 4 
Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind: 

1. der Stiftungsrat 
2. der Parlamentarische Beirat und 
3. die Direktorin/der Direktor. 

 

§ 5 
Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat entscheidet in allen Angelegenheiten der Stiftung, soweit der Staatsvertrag oder 
die Satzung nicht ausdrücklich anderes vorsehen. 

Der Stiftungsrat entscheidet insbesondere über: 

1. die Bestellung und den Widerruf der Bestellung der Direktorin/des Direktors, 

2. die Feststellung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung, 

3. die Feststellung des Jahresabschlusses, 

4. die Entlastung der Direktorin/des Direktors, 

5. die Satzung der Stiftung, 

6. den Erlass von Förderrichtlinien, 

7. die Förderung von Projekten. 

Der Stiftungsrat überwacht die Geschäftsführung der Direktorin/des Direktors. 

(2) Dem Stiftungsrat gehören als Mitglieder an: 

1. sechs Vertreterinnen/Vertreter des sorbischen Volkes, von denen vier aus dem Frei-
staat Sachsen und zwei aus dem Land Brandenburg benannt werden, 

2. zwei Vertreterinnen/Vertreter des Bundes, 

3. zwei Vertreterinnen/Vertreter des Freistaates Sachsen, 

4. zwei Vertreterinnen/Vertreter des Landes Brandenburg, 

5. zwei Vertreterinnen/Vertreter, die einvernehmlich vom Sächsischen Landkreistag 
und vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag nach Abstimmung mit den Gebiets-
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körperschaften im sorbischen Siedlungsgebiet des Freistaates Sachsen benannt wer-
den, 

6. eine Vertreterin/ein Vertreter, der/die einvernehmlich vom Landkreistag und vom 
Städte- und Gemeindebund des Landes Brandenburg nach Abstimmung mit den Ge-
bietskörperschaften im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden des 
Landes Brandenburg benannt wird. 

(3) Die Vertreterinnen/Vertreter nach Abs. 2 Nr. 1, 5 und 6 üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Für jedes ehrenamtliche Mitglied des Stiftungsrates wird eine Vertreterin/ein Vertreter benannt. 
Die Amtszeit der ehrenamtlichen Mitglieder beträgt vier Jahre. 

(4) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine Stellver-
treterin/einen Stellvertreter oder mehrere Stellvertreterinnen/Stellvertreter für die Dauer von 
vier Jahren. Für den Fall, dass mehrere Stellvertreterinnen/Stellvertreter gewählt werden, ist im 
Sinne der Funktionsfähigkeit der Stiftung im Vertretungsfall eine Rangfolge der Vertreter zu be-
stimmen. Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Stiftungsrates darf nicht gegen die Mehrheit der 
Vertreter nach Abs. 2 Nr. 1 gewählt werden. 

(5) Beschlüsse des Stiftungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Der Erlass und die Änderung der Satzung sowie die Bestellung der Direktorin/des Direktors 
bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Stiftungsrates. In Haushaltsange-
legenheiten bedürfen die Beschlüsse der Zustimmung aller Vertreterinnen/Vertreter nach Abs. 2 
Nr. 2 bis 4. Ist eine Vertreterin/ein Vertreter des Stiftungsrates nach Abs. 2 Nr. 1, 5 und 6 gleich-
zeitig Bedienstete/Bediensteter eines Zuwendungsempfängers der Stiftung, so ist sie/er in Ange-
legenheiten, die diesen Zuwendungsempfänger unmittelbar betreffen, von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen. 

 

§ 6 
Stiftungskommission  

(1) Die Stiftungskommission ist ein Ausschuss des Stiftungsrates. Der Kommission gehören fünf 
Mitglieder des Stiftungsrates nach § 5 Abs. 2 Nr. 1, im Verhinderungsfalle ihre Vertreterin-
nen/Vertreter an. Sie werden vom Stiftungsrat benannt. Des Weiteren gehören der Kommission 
je eine Vertreterin/ein Vertreter des Bundes, des Landes Brandenburg und des Freistaates Sach-
sen an. Sie werden jeweils vom Bund und den entsendenden Ländern benannt und vom Stif-
tungsrat bestätigt. Sachverständige mit beratender Stimme können hinzugezogen werden. 

(2) Aufgaben der Stiftungskommission sind insbesondere: 

a) Prüfung des Entwurfes des Haushaltsplanes und der Finanzplanung, 

b) Prüfung des Entwurfes des Jahresabschlusses, 

c) Vorbereitung der Sitzungen des Stiftungsrates, 

d) Vorbereitung der Entscheidungen über Fördergrundsätze und -richtlinien der Stiftung, 

e) Vorbereitung der Entscheidungen des Stiftungsrates zu Projektvorhaben und deren Prioritä-
tensetzung, soweit diese Satzung nicht anderes bestimmt. 

(3) Die Direktorin/Der Direktor der Stiftung bereitet die Sitzungen der Stiftungskommission vor. Sie/ 
Er führt in der Stiftungskommission den Vorsitz ohne Stimmrecht. 

(4) Die Stiftungskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens vier ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind. 

(5) Beschlüsse werden in offener Abstimmung und mit einfacher Mehrheit gefasst. 
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(6) Der Stiftungsrat kann der Stiftungskommission per Beschluss weitere Befugnisse übertragen. 
Hiervon ausgenommen sind die Aufgaben nach Artikel 6 Abs. 3 des Staatsvertrages und die 
Vergabe von Haushaltsmitteln. 

(7) Die Mitglieder des Stiftungsrates nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 und deren Vertreterinnen/Vertreter nach 
§ 5 Abs. 3 Satz 2 bilden innerhalb der Stiftungskommission den Fachbeirat für Projektförderung. 
Der Fachbeirat gibt für alle termingerecht eingereichten Anträge auf Projektförderung, bei Be-
darf nach Anhörung von Fachleuten, eine Förderempfehlung ab. 

 

§ 7 
Parlamentarischer Beirat 

Der Parlamentarische Beirat unterstützt und berät den Stiftungsrat. 

Die Zusammensetzung des Parlamentarischen Beirates bestimmt sich nach Artikel 9 des Staatsver-
trages. Das vorsitzende Mitglied des Parlamentarischen Beirates kann an den Sitzungen des Stif-
tungsrates mit beratender Stimme teilnehmen. 

 

§ 8 
Direktorin/Direktor 

(1) Die Direktorin/Der Direktor wird vom Stiftungsrat für die Dauer von bis zu sieben Jahren bestellt. 
Sie/Er vollzieht die Beschlüsse des Stiftungsrates und der Stiftungskommission und führt die Ge-
schäfte der Stiftung. 

Dazu gehören: 

a) die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stiftung, 

b) die mit der Verwaltung der Stiftung verbundenen regelmäßig wiederkehrenden Rechtsge-
schäfte, 

c) die mit der Durchführung und Abwicklung von Dauerverträgen verbundenen Rechtsgeschäf-
te, 

d) der Abschluss von Arbeitsverträgen mit den Bediensteten der Stiftung, 

e) die Entscheidung über Zuwendungen bis zu 25,0 Tsd. Euro innerhalb des der Stiftung jährlich 
zur Verfügung stehenden Finanzrahmens, 

f) die Aufstellung des Entwurfs eines Haushaltsplanes für die nachfolgenden Haushaltsjahre, 

g) die Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten zur vorübergehenden Verstärkung von Be-
triebsmitteln der Stiftung von bis zu fünf vom Hundert des beschlossenen jährlichen Haus-
haltsvolumens, wenn diese zur Sicherung rechtlich verbindlicher Zahlungen notwendig sind, 

h) die Vorbereitung der Sitzungen der Stiftungsgremien 

i) die laufende beziehungsweise bei unvorhergesehenen Angelegenheiten unverzügliche Un-
terrichtung der Mitglieder der Stiftungsgremien. 

(2) Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen der Zustimmung des Stiftungsrates: 

a) der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Anstellungsverträgen mit Mitarbeitern der 
Stiftung ab der Entgeltgruppe 13 TV-L sowie die Gewährung sonstiger über- oder außertarifli-
cher Leistungen, unbeschadet der nach § 40 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen 
erforderlichen Einbindung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, 
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b) die Be- und Abberufung von Geschäftsführern sorbischer Einrichtungen, deren alleiniger Ge-
sellschafter die Stiftung ist, 

c) die Aufnahme von überjährigen Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und der Ab-
schluss von Gewährverträgen, 

d) Verträge über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 

e) die Bestellung, die Entlastung und die Abberufung von Beiräten sorbischer Einrichtungen, de-
ren alleiniger Gesellschafter die Stiftung ist, 

f) die Änderung von Gesellschaftsverträgen sorbischer Einrichtungen, deren alleiniger Gesell-
schafter die Stiftung ist. 

(3) Die Direktorin/Der Direktor legt dem Fachbeirat für Projektförderung nach Ablauf der Antrags-
frist für jedes Halbjahr eine Zusammenfassung der eingegangenen Anträge auf Projektförderung 
vor. 

(4) Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt die Stiftung gerichtlich und außerge-
richtlich gegenüber der Direktorin/dem Direktor. 

 

§ 9 
Haushaltsführung, Rechnungsprüfung 

(1) Haushaltsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Haushaltsplan der Stiftung ist jährlich rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres von der 
Direktorin/vom Direktor im Entwurf aufzustellen. Der Entwurf wird mit den Zuwendungsgebern 
beraten, gegebenenfalls geändert und anschließend dem Stiftungsrat zur Beschlussfassung zu-
geleitet. Nach Beschluss des Stiftungsrates und Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde wird 
der Haushaltsplan der Stiftung in Form einer Haushaltssatzung erlassen und im Sächsischen so-
wie Brandenburgischen Amtsblatt bekannt gemacht. 

(3) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, für die Rechnungslegung sowie für die Rech-
nungsprüfung der Stiftung finden die für die staatliche Verwaltung des Freistaates Sachsen gel-
tenden Bestimmungen entsprechend Anwendung. 

(4) Über Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden der Stiftung ist jähr-
lich durch die Direktorin/den Direktor Rechnung zu legen. Die verwaltungsmäßige Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung und der bestimmungsgemäßen Verwendung der 
Mittel erfolgt durch die für die Angelegenheiten der Sorben zuständige oberste Landesbehörde 
des Freistaates Sachsen. Das Ergebnis der Prüfung wird den übrigen Zuwendungsgebern (Bund, 
Land Brandenburg) schriftlich mitgeteilt. Die gesetzlichen Prüfungsrechte des Bundesrech-
nungshofes, des Sächsischen Rechnungshofes und des Landesrechnungshofes Brandenburg 
bleiben unberührt. 

 

§ 10 
Vergütung der Mitglieder der Stiftungsgremien 

(1) Ehrenamtliche Mitglieder des Stiftungsrates und deren Vertreterinnen/Vertreter, ehrenamtliche 
Mitglieder der Stiftungskommission und deren Vertreterinnen/ Vertreter sowie ehrenamtliche 
Mitglieder des Fachbeirates für Projektförderung haben Anspruch auf Reisekosten-
entschädigung für Reisen zu den Sitzungen der Stiftungsgremien und internen Klausurtagungen 
entsprechend dem Sächsischen Reisekostengesetz. 
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(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stiftungsrates nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 und deren Vertreterin-
nen/Vertreter nach § 5 Abs. 3 Satz 2 erhalten für ihre Tätigkeit in den Stiftungsgremien folgende 
Aufwandsentschädigung: 

a) einen pauschalen monatlichen Grundbetrag i. H. v. 25,00 Euro 

b) für die Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates  
ein Sitzungsgeld i. H. v. 75,00 Euro je Sitzung 

c) für die Teilnahme an Sitzungen der Stiftungskommission  
und des Fachbeirates für Projektförderung  
ein Sitzungsgeld i. H. v. 50,00 Euro je Sitzung 

d) Bei Vorlage eines Nachweises über tatsächlich entgangenen Verdienst durch den Arbeitge-
ber oder eines Nachweises über die Inanspruchnahme von Erholungsurlaub wird für die 
Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates und der Stiftungskommission anstatt des Sit-
zungsgeldes ein pauschalierter Ausgleich in Höhe von 150,00 Euro pro Sitzung gezahlt.  

(3) Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Stiftungsrates erhält folgende Aufwandsentschädigung:  

a) einen pauschalen monatlichen Grundbetrag i. H. v. 25,00 Euro 

b) für die Leitung der Sitzungen des Stiftungsrates  
ein Sitzungsgeld i. H. v. 300,00 Euro je Sitzung 

c) für die Teilnahme an Sitzungen sonstiger Stiftungsgremien  
ein Sitzungsgeld i. H. v. 50,00 Euro je Sitzung. 

(4) Für Mitglieder des Stiftungsrates und deren Vertreterinnen und Vertreter, die in von der Stif-
tunggeförderten Einrichtungen angestellt sind, gelten folgende Ausnahmen: 

a) Der Anspruch auf Sitzungsgeld besteht für Voll- und Teilzeitbeschäftigte nur an Tagen, an 
denen sie nicht arbeiten, ohne Erholungsurlaub in Anspruch zu nehmen (Verteilung der ar-
beitsvertraglich vereinbarten regelmäßigen Wochenarbeitszeit, Arbeitszeitverlagerung, Ab-
bau von Arbeitszeitguthaben etc.). 

b) Die Zahlung eines pauschalierten Ausgleichs nach Abs. 2 Buchst. d ist nur bei Vorlage eines 
Nachweises über die Inanspruchnahme von Erholungsurlaub möglich. 

 

§ 11 
Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind – auch nach ihrem Ausscheiden aus dem jeweiligen Gremium 
– verpflichtet, über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz, Organbeschluss oder be-
sondere Anordnung vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu wahren. 

 

§ 12 
Beschäftigte 

(1) Für die Arbeitsverhältnisse der Bediensteten sowie die Vertragsverhältnisse der Auszubildenden 
sind die im Freistaat Sachsen geltenden Bestimmungen maßgebend. 

(2) Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Stiftung ist die Direktorin/der Direk-
tor. 
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§ 13 
Signet 

Die Stiftung macht sich in der Öffentlichkeit durch ein eigenes Signet kenntlich. 

Über dessen Ausgestaltung entscheidet der Stiftungsrat. 

 

§ 14 
Verkündung 

Diese Satzung wird in deutscher, ober- und niedersorbischer Sprache verkündet. 

 

§ 15 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung ist vom Stiftungsrat am 26. Januar 2023 beschlossen worden. 

(2) Die Satzung tritt am 1. März 2023 in Kraft. 

(3) Die Satzung der Stiftung für das sorbische Volk vom 20. März 2002, zuletzt geändert am 12. Mai 
2020, tritt am 1. März 2023 außer Kraft. 

(4) Die Satzung wird in den Amtsblättern des Landes Brandenburg und des Freistaates Sachsen  
veröffentlicht. 

 

 

Susann Schenk 

Vorsitzende des Stiftungsrates 

 


	§ 1 Name, Rechtsform und Sitz
	§ 2 Stiftungszweck
	§ 3 Stiftungsvermögen, Finanzierungsbeteiligungen
	§ 4 Organe der Stiftung
	§ 5 Stiftungsrat
	§ 6 Stiftungskommission
	§ 7 Parlamentarischer Beirat
	§ 8 Direktorin/Direktor
	§ 9 Haushaltsführung, Rechnungsprüfung
	§ 10 Vergütung der Mitglieder der Stiftungsgremien
	§ 11 Verschwiegenheitspflicht
	§ 12 Beschäftigte
	§ 13 Signet
	§ 14 Verkündung
	§ 15 Inkrafttreten

